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Der Versicherungsvertrag  

wird, wie kaum ein anderer 

Vertrag, von gegenseitigem 

Vertrauen geprägt.

Die Verbraucherinformation 

ist eine vom Gesetzgeber 

vorgeschriebene Maßnahme, 

die Ihnen als Versicherungs

nehmer ein größtmögliches 

Maß an Informationen über 

Ihren Versicherungsschutz 

garantiert.

Diese Broschüre enthält alle 

für Ihren Versicherungsschutz 

wichtigen Angaben und die 

Versicherungsbedingungen.  

Bewahren Sie bitte deshalb die 

Unterlagen sorgfältig bei Ihren 

Versicherungspapieren auf.

Der Gesetzgeber hat das Versi-

cherungsvertragsgesetz (VVG), 

die Grundlage aller Versiche-

rungsverträge, reformiert. Das 

100 Jahre alte Gesetzeswerk 

wurde vollständig überarbeitet, 

um den modernen Ansprüchen 

hinsichtlich Transparenz, 

Kundeninteressen und Verbrau-

cherschutz auch weiterhin zu 

entsprechen. Die HanseMerkur 

Allgemeine Versicherung AG  

hat ihre Verbraucherinforma-

tionen an das neue, moderne 

Vertragsrecht angepasst.
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Siegfried-Wedells-Platz 1 • 20354 Hamburg

Telefon (0 40) 41 19–19  50  • Telefax (0 40) 41 19–32 57 • E-Mail info@hansemerkur.de

Internet www.hansemerkur.de

Kundenservice
u n s e r  t e l e f o n i s c h e r

Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen 

Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe bei der 
Klärung von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-
Telefon. Hier werden Ihre Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert 
von kompetenten Ansprechpartnern geklärt. 

	 für fragen zu ihrer bestehenden versicherung: 

Telefon (0 40) 41 19–19 50 
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr.

24 Stunden Notruf-Service auf Reisen

Auch auf Reisen müssen Sie sich im Ernstfall keine Gedanken über sofortige Hilfe 
machen. Bei dringenden Notfällen steht allen Versicherten der HanseMerkur unser 
weltweiter Notruf-Service zur Verfügung. Zu jeder Zeit, rund um die Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen.

	 für dringende notfälle im ausland : 

Telefon +(180) 5 256 256 (Auslandsgebühren + 0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom, 

abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich).

Bitte beachten Sie bei Anrufen aus dem Ausland die jeweilige Vorwahl für 
Deutschland.

	 für dringende notfälle im inland : 

Telefon (01 80) 5 256 256 (0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise 

aus Mobilfunknetzen möglich). 

Die Hilfeleistung können Sie beschleunigen, wenn Sie Ihre HanseMerkur Versicherungs
schein-Nummer nennen. Besonders vor Reisen sollten Sie sich Ihre Versicherungs-
schein-Nummer unbedingt notieren.
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Identität des Versicherers  
(Name, Rechtsform, ladungsfähige 
Anschrift, Sitz, Handelsregister und 
Registernummer) 

Ihr Versicherer ist die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG. Wir sind eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Hamburg.  
 
Unsere Anschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.  
 
Unsere Telefonnummer: (0 40) 41 19-0, unser Telefax: (0 40) 41 19-32 57.  
Die Eintragung im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg lautet: HRB 16768. 

  
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der 
HanseMerkur Allgemeine Versicherung 
AG 

Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Dr. Andreas Gent, Holger Ehses,  
Peter Ludwig, Hans H. Melchiors, Eberhard Sautter 

  
Hauptgeschäftstätigkeit Die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt, betreibt die 

private und gewerbliche Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung sowie Kraftfahrzeugversiche-
rung. 

  
Garantiefonds oder andere 
Entschädigungsregelungen 

Es bestehen keine Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen. 

  
Vertragsgrundlagen Für den Versicherungsvertrag gelten für die Haftpflichtversicherung die Allgemeinen Versiche-

rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2008) sowie die vereinbarten Klau-
seln und Besonderen Bedingungen, soweit diese im Versicherungsschein aufgeführt sind. 

  
Wesentliche Merkmale 
der Versicherungsleistung 
 

Die Art, der Umfang und die Fälligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Tarifen, den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, ggf. zusätzlich geltenden Besonderen Bedingungen, dem 
Antrag und ggf. den nach Antragstellung vereinbarten Abweichungen, die dem gewünschten Versi-
cherungsschutz zugrunde liegen. 

  
Prämienhöhe Die Prämienhöhe wird im Versicherungsantrag und im Versicherungsschein angegeben. Sollte die 

dort eingetragene Prämie unrichtig berechnet oder ein dort nicht ausgewiesener Zuschlag zu 
erheben sein, wird Ihnen die tatsächlich zu entrichtende Prämie gesondert mitgeteilt (spätestens 
mit Übersendung des Versicherungsscheins). Eine abweichende Prämie gilt als genehmigt, wenn 
Sie dieser nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform (z. B. 
per Brief, Fax oder E-Mail) widersprechen (§ 5 Abs 1 VVG). 

  
Zusätzliche Kosten Es fallen keine weiteren Kosten wie z. B. Gebühren für Sie an. Für die Nutzung  

 unseres 24-Stunden-Notruf-Services entstehen Ihnen Kosten in Höhe der auf der Rückseite Ihrer 
Verbraucherinformation genannten Gebühren. 

  
Prämienzahlung Die erste Prämie einschließlich der Versicherungsteuer und der vereinbarten Nebenkosten ist 

unverzüglich nach Zugang der Zahlungsaufforderung (Prämienrechnung), Folgeprämien sind am 
jeweiligen Fälligkeitstag zu zahlen. Wenn Sie mit uns für diesen Versicherungsvertrag das Last-
schriftverfahren vereinbart haben, werden wir die Prämien bei Fälligkeit ohne nochmalige Ankündi-
gung von dem uns bekannten Konto abrufen. 

  
Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen 

Diese Informationen sind hinsichtlich der Prämien bis zu einer eventuellen Prämienanpassung 
gemäß § A 9 Nr. 3 bzw. § A 10 (VHB 2008) gültig. Bei einer Prämienerhöhung haben Sie ein 
Widerspruchsrecht (§ A 9 Nr. 3 d) VHB 2008) bzw. ein außerordentliches Kündigungsrecht (§ A 10 
Nr. 2 d) VHB 2008). Hinsichtlich der Vertragsgrundlagen gelten diese Informationen für die Laufzeit 
des Vertrages und können nicht einseitig durch den Versicherer geändert werden. 

  
Zustandekommen des Vertrages Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn die HanseMerkur Ihren Antrag mit einem Versi-

cherungsschein oder einer schriftlichen Annahmeerklärung angenommen hat und der Versiche-
rungsschein oder die Annahmeerklärung Ihnen zugegangen ist. Für den Fall, dass die HanseMer-
kur Ihnen ein Vertragsangebot unterbreitet, kommt der Vertrag mit dem Zugang Ihrer Annahmeer-
klärung zustande. 
 

Beginn des Versicherungsschutzes Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang des Versicherungsscheines oder einer schriftli-
chen Annahmeerklärung, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt 
(Versicherungsbeginn). An den Antrag sind Sie nicht gebunden.  
 
Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz 
frühestens mit dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Prämie zahlen. Der Versicherungsschutz beginnt 
gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten haben. 

Wichtige Informationen! 
 
Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über  
die Grundlagen und Rechte Ihres Versicherungsvertrags bei der  
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG. Bewahren Sie diese  
Verbraucherinformationen bitte sorgfältig auf. 
Sie sind Bestandteil Ihres Versicherungsvertrags. 
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Widerrufsbelehrung Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versi-
cherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 
und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG 
Siegfried-Wedells-Platz 1 
20354 Hamburg. 
 
E-Mail Adresse: shu-versicherungen@hansemerkur.de 
 
Bei einem Widerruf per Telefax kann der Widerruf an folgende Faxnummer gerichtet  
werden:  
Telefax: (0 40) 41 19-32 57. 
 

  
Widerrufsfolgen Im Fall eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil 

Ihrer Prämie, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. 
 
Den Teil Ihrer Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehal-
ten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst 
nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangene Leistungen zurückzugewähren. 
Prämien erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 
Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen 
Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 

  
Vertragslaufzeit Der Versicherungsvertrag wird nach Ihrem Wunsch für die Dauer von einem, zwei oder drei Jahren 

geschlossen, sofern nicht eine Vertragslaufzeit von weniger als einem Jahr vereinbart wird (Kurz-
fristvertrag). 

  
Vertragsbeendigung Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der vereinbarten festen Vertragsdauer stillschweigend 

jeweils um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgemäß gekündigt wird. Die Kurzfristverträge erlö-
schen zum vereinbarten Ablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

  
Zuständiges Gericht Klagen gegen die HanseMerkur können Sie beim Gericht in Hamburg oder bei dem Gericht Ihres 

Wohnsitzes oder, in Ermangelung eines solchen, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes erhe-
ben. 
 
Klagen gegen Sie werden bei dem Gericht erhoben, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, am Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz 
in einen Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist das Gericht in Hamburg zuständig. 

  
Anwendbares Recht 
 

Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 

  
Vertragssprache Die Sprache der Vertragsbedingungen, dieser Vorabinformationen sowie der Kommunikation mit 

Ihnen während der Vertragslaufzeit ist Deutsch. 
  
Außergerichtliche Beschwerde 
und Schlichtungsverfahren 

Sollte sich das Versicherungsverhältnis trotz unserer Bemühungen nicht fehlerfrei gestalten, wenn 
Sie sich bitte zunächst an die Hauptverwaltung in Hamburg. 
 
Darüber hinaus können Sie sich bei Beschwerden oder Rechtsauskünften auch an einen außerge-
richtlichen Streitschlichter, den Versicherungsombudsmann, wenden: 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
 
Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

  
Zuständige Aufsichtsbehörde Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 

wenden.  
Es handelt sich dabei um die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die An-
schrift lautet: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (www.bafin.de). 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Versicherungsan-
trag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung 
beimessen. 
 
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber 
der HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1 in 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben 
wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
 
2. Kündigung 
 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
3. Vertragsänderung 
 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsän-
derung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
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4. Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie 
die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) 

  

Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall  

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Perso-
nen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s  

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3. Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers; 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) 
und die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündi-
gen. 

4. Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages 
sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Mo-
nats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer 
die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Ver-
sicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
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4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) AHB auf den 
Betrag von 1.000.000,- EUR für Personenschäden und 500.000,- EUR für Sachschäden begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind. 

5. Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.  

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-
den hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.  

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des 
Versicherungsnehmers. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

6. Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im 
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

- auf derselben Ursache, 

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wur-
de, ist der Versicherer auch in diesen Fällen insoweit zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. 
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 



11 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restver-
sicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme ab-
gesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

7. Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Man-
gelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 AHB benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und  
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentli-
chen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

 
zu Ziffer 7.4 und 7.5 AHB: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und 7.5 (2) bis (6) AHB erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder 
sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (z.B.: Be-
arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur in-
soweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerbli-
chen oder beruflichen Tätigkeiten (z.B. als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche) benutzt hat; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung be-
troffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese 
Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der 
Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte. 
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zu Ziffer 7.6 und 7.7 AHB: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und 7.7 AHB in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, 
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und 
zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache 
oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind 
jedoch mitversichert. 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgeset-
zes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

 oder  

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbei-
ten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

- Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen; 

- Abwasseranlagen 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich handelt um Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
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(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskri-
minierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehal-
tenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

Beginn des Versicherungsschutzes / Prämienzahlung 

8. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 AHB zahlt. Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder einmalige Prämie 

9.1 Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins und der Beitragsrechnung fällig. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der Versi-
cherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 

10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums 
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.  

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug des entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämien, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, 
die nach den Ziffer 10.3 und 10.4 AHB mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 AHB darauf hin-
gewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
10.2 Abs. 3 AHB darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetre-
ten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeits-
tag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die 
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 
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Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist 
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung verlangen. 

13. Prämienregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer ei-
ne Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten 
werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 AHB nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigun-
gen der Mindestprämie werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Anga-
ben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlan-
gen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zu-
viel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
der erhöhten Prämie erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere 
Jahre. 

14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

15. Prämienangleichung 

15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig von der Art der Prä-
mienberechnung der Prämienangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Ver-
sicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresprämie um 
den sich aus Ziffer 15.2 AHB ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahres-
prämie wird dem Versicherungsnehmer mindestens 1 Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung mit Hinweis 
auf die Kündigungsmöglichkeit bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen gerin-
geren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 AHB ermittelt hat, so 
darf der Versicherer die Folgeprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzah-
lungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 AHB unter 5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
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Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16. Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge-
sehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht die Prämie zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

18. Kündigung nach Prämienangleichung 

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß Ziffer 15.3 AHB, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämien-
erhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prä-
mienerhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-
richtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder 
der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein.  

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses von einem Dritten übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,  

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode  

in Schriftform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt;  

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 
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20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode als 
Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten un-
verzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versiche-
rer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in 
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi-
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von 
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

22. Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu-
üben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand und zeigt diesen nicht an, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versi-
cherungsvertrag zurückzutreten.  

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstän-
dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 
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23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schrift-
form kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die an-
deren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 AHB zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm gel-
tend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er 
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 AHB nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.  

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 23.2 und 23.3 AHB genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemes-
sener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar 
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche 
erhoben wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer aus-
führliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-
teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies eben-
falls unverzüglich anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers 
bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfah-
rens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsan-
walt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
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Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arg-
listig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 AHB zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 

27. Mitversicherte Person 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AHB) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben 
den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

28. Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die 
im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 AHB entsprechende Anwendung. 

30. Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-
meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zu-
geht. 

31. Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

32. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 



19 

Besondere Bedingungen zur Privathaftpflicht-Versicherung 
Kompakt-Schutz 

1. Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als 

P r i v a t p e r s o n  

aus den Gefahren des täglichen Lebens. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus  

- den Gefahren eines Dienstes, Betriebes, Berufes oder Amtes (auch Ehrenamtes – siehe jedoch Ziffer 18), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art  

- oder einer ungewöhnlichen oder einer gefährlichen Beschäftigung. 

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers. 

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige)  
- gilt nicht für Single-Haftpflicht-Versicherungen, siehe Ziffer 9.- 
- Mitversichert ist die Tätigkeit als Tagesmutter / Tageselternteil gemäß Ziffer 17 dieser Bedingung. 

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

1.3 als Inhaber 

(1) einer oder mehrerer in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Son-
dereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung -.  

 Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Be-
schädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil 
an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) eines in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte, Reihenhaus) o-
der Zweifamilienhauses, wovon mindestens eine Wohnung selbst bewohnt wird. 

(3) eines in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Wochenend-/Ferienhauses. 
Ein auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierter Wohnwagen ist einem Wochenend-/Ferienhaus gleichgestellt. 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden,  
einschließlich der zugehörigen Garagen, Gärten und Schrebergärten. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen – auch wenn diese 
Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden); 

b) aus der Vermietung von nicht mehr als drei in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen einzeln  vermieteten 
Wohnräumen. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet entfällt die Mitversicherung; 

c) aus der Vermietung einer Einliegerwohnung bzw. einer Wohnung im selbstbewohnten Zweifamilienhaus mit dazu ge-
hörenden. Garagen und Stellplätzen inkl. einer Vermietung an Feriengäste bis maximal 8 Betten; 

d) aus der Vermietung der in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Ferienwohnungen, Ferienhauses ein-
schließlich Garagen und Stellplätzen; 

Zu Ziffer 1.3 a) bis d) gilt: 
Nicht versichert ist die Vermietung von Wohnungen, Räumen, Häusern, Garagen und Stellplätzen zu gewerblichen 
Zwecken. 

e) aus dem Besitz und der Unterhaltung eines Swimmingpools oder eines (Schwimm)-Teiches; 

f) als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf einer der mitversicherten Immobilien gemäß Ziffer 1.3 (1) bis (3). Nicht ver-
sichert sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in ein fremdes Netz; 

g) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis 
zu einer Bausumme von 200.000,- EUR je Bauvorhaben. Der Wert der Eigenleistung (eigenhändige Tätigkeiten des 
Versicherungsnehmers; Nachbarschaftshilfe oder Familienhilfe, entgeldlich oder unentgeldlich) ist begrenzt auf einen 
Bausummenanteil von 100.000,- EUR. Der Wert des Bausummenanteils bemisst sich nach den durchschnittlichen 
ortsüblichen Preisen für die eingesetzten Materialien, Werk- und Dienstleistungen einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmun-
gen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AHB); 

h) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

i) des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft; 
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1.4 als Mieter einer Ferienwohnung/Ferienhauses in der EU, Norwegen oder der Schweiz im Umfang von Ziffer 7 dieser Bedin-
gung; 

1.5 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahrrädern) und aus der Teilnahme an Radrennen und der 
Vorbereitung hierzu, an denen der Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt, soweit hierfür kein an-
derweitiger Versicherungsschutz besteht; 

1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung. Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-
pflichtansprüche infolge Teilnahme an Pferde-, Kraftfahrzeug- oder sonstigen Rennen (siehe jedoch Ziffer 1.5) sowie die 
Vorbereitung hierzu (Training); 

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

1.8  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren und in der Wohnung privat gehaltener wilder Kleintiere (wie z.B. Schlangen, 
Spinnen), gezähmten Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, 
sonstigen wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden - 
(gegebenenfalls ist hierfür gesondert Versicherungsschutz zu beantragen); 

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken, 

- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu  privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung besteht. 

1.9 als Halter eines ausgebildeten Blindenhundes. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es 
handelt sich um Personenschäden. 

2. Versicherte Personen  

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht - gilt nicht für Single-Haftpflicht-Versicherungen, siehe  
Ziffer 9 - 

(1) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungsnehmers; 

(2) ihrer unverheirateten Kinder und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, A-
doptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in der Schul- oder sich unmittel-
bar anschließenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) befinden. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des 
freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen; Nach Beendigung der Schul-/beruflichen Erstausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls im unmittelbarem Anschluss an diese Ausbil-
dungsmaßnahme eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintreten sollte; 

(3) der in häuslicher Gemeinschaft lebenden und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung. 

2.2 im Fall ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-
chend Ziffer 2.1 (2) und (3): 

- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein. 

- Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt werden. 

- Haftpflichtansprüche der Partner untereinander sowie Ansprüche ihrer Angehörigen - soweit diese Personen mitversi-
chert sind - gegen beide Partner und untereinander sind in Ergänzung zu Ziffer 7.4 AHB ausgeschlossen. 
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegangenem Recht von Trägern der Sozialversicherung und So-
zialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherren wegen Personen-
schäden. 

- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, en-
det mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner. 

- Im Fall des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder gemäß Ziffer 6 
sinngemäß. 

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus 
dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten 
betreuen oder den Streudienst versehen. 

                                                           
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes der  einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten  lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den  Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partner-

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.  

 

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

(1) a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf 
eine Höchstgeschwindigkeit; 

 b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;  

 c) motorgetriebene Kinderfahrzeuge , Krankenfahrstühlen, Rollstühlen, Golfwagen auf Golfplätzen, soweit sie nicht 
der Versicherungspflicht unterliegen; 

 d) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit sofern sie zu privaten Zwe-
cken genutzt werden (Rasenmäher, Schneeräumgeräte und Kehrgeräte); 

 e) nicht  zulassungspflichtigen oder versicherungspflichtigen Anhängern. 

Hierfür gilt: 

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug  nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrer-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fah-
rer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

(2) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden, 

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt, 

- für die keine Versicherungspflicht besteht. 

(3) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote über 4 qm Segelfläche sowie eigene oder fremde Was-
sersportfahrzeugen mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. 

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das 
Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Besitz und Gebrauch von eigenen Windsurfbrettern und Kite-
Sportgeräten (Kite-Drachen, -Boards und -Buggys) durch den Versicherungsnehmer oder seinen bedingungsgemäß 
mitversicherten Familienangehörigen, soweit diese Geräte nicht an Dritte vermietet werden. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Lenkdrachen, deren Fluggewicht 5 kg übersteigt, sowie für Strandsegler die 
durch Motore angetrieben werden. 

(4) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeuge. 

4. Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 

4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des VN wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Da-
tenträger, 

soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Drit-
ten und zwar wegen 

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen  
sowie 

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung / korrekter Speicherung nicht oder feh-
lerhaft erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Für Ziffer 4.1 (1) bis (3) gilt: 
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Dem VN obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnah-
men und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten). 

a. Die Deckungssumme beträgt 100.000,- EUR. Abweichend von Ziffer 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

- auf derselben Ursache,  

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder  

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 

 Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

b. Versicherungsschutz besteht insoweit  abweichend von Ziffer 7.9 AHB für Versicherungsfälle im Ausland. 

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht euro-
päischer Staaten geltend gemacht werden. 

c. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;  

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;  

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;  

- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;  

- Betrieb von Datenbanken.  

d. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der VN bewusst 

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme /Datennetze eingreift,  
(z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),  

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern  
(z. B. Software-Viren, Trojanische Pferde);  

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen  
(z. B. Spamming),  

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt 
werden sollen;  

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

5. Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz ist auf einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 1 Jahr begrenzt und gilt abweichend in-
nerhalb Europas für eine Dauer von bis zu 5 Jahren.  

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen. 

 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer eine Korrespondenzanschrift in Deutschland unterhält und dem 
Versicherer eine Abbuchungsermächtigung von einem Konto bei einer in Deutschland ansässigen Bank erteilt hat. 

(2) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 1.3 (1) bis (3). 

(3) Die Leistung des Versicherers erfolgt in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen  ist  

6. Besondere Bedingungen für die Fortsetzung der Privathaftpflicht-Versicherung nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers  

Für mitversicherte Ehegatten und eingetragene Lebenspartner* und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft* lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im 
Fall des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten, Lebensgefährten oder Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 



23 

7. Besondere Bedingung für den Einschluss von Mietsachschäden in die Privat-Haftpflichtversicherung 

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich dazugehöriger Balkone, 
Terrassen und Loggien und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann; 

- Schäden infolge von Schimmelbildung. 

(3) Ausgeschlossen sind ferner 

 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche.1)  

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 1.000.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung 

8. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung  

8.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 
AHB wegen Versicherungsfällen die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

8.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art;  

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

- aus Rationalisierung und Automatisierung; 

- aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;  

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen;   

- aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

- durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

9. Falls vereinbart gelten die folgendenden Besonderen Vereinbarungen für die Versicherung von allein lebenden 
Personen (Singles) 

9.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf den Versicherungsnehmer als allein lebende Person.  

9.2 Die in Ziffer 2.1 und 2.2 genannten Personen sind nicht mitversichert. 
Die Bestimmungen der Ziffern 6 und 12 entfallen. 

Die vereinbarte Prämie gilt - vorbehaltlich einer Prämienangleichung gemäß Ziffer 15 AHB - solange der Versicherungs-
nehmer ledig und/oder nicht kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine minderjährige oder geistig bzw. körperlich 
behinderte Person verpflichtet ist. Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
ein oder nimmt er eine Person in seinen Haushalt auf, die unter Ziffer 2.1 und 2.2 fällt, wird der Versicherungsschutz weiter 
gewährt. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Änderung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

Mit dem Zeitpunkt der Änderung ist die Prämie zu entrichten, die sich aus dem zu diesem Zweck gültigen Tarif des Versi-
cherers für die Familien-Privathaftpflicht-Versicherung mit dem bis zu diesem Zeitpunkt vereinbarten Deckungsumfang er-
gibt. 

                                                           
1)  Auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 
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10. Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4 AHB gelten die vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

11. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von fremden privaten Schlüsseln (auch Generalhauptschlüssel für eine 
zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig in Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten, soweit sie 
Schlüsselfunktion haben, werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

Ausgeschlossen bleiben fremde berufliche Schlüssel. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.  

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Ein-
bruchs). 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen.  

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögensschäden. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 15.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 10%, mindestens 100,- EUR, höchstens 500,- 
EUR. 

12. Besondere Bedingung für die Nachversicherung von ausscheidenden Personen (Nachversicherungsschutz) 

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung gemäß Ziffer 2.1 weil 

12.1 die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. die Partnerschaft durch ein gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben wurde,  
oder  

12.2 die häusliche Gemeinschaft beendet wurde 
oder 

12.3 Kinder volljährig wurden, geheiratet haben, eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind oder ihre Ausbildung, 
Lehre oder Studium beendet haben. 

So besteht für die o. a. ausscheidende Person bis zu 6 Monaten prämienfreier Nachversicherungsschutz im Rahmen des 
vereinbarten Versicherungsumfanges für diesen Vertrag, wenn diese Person innerhalb von maximal 6 Monaten eine neue 
Privathaftpflicht-Versicherung  bei der HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG abschließt. 
Kommt innerhalb der Frist von maximal 6 Monaten kein Versicherungsvertrag für die ausscheidende Person zustande, so 
entfällt der Nachversicherungsschutz rückwirkend. 

13. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht 

13.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

- aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht in allgemeinbildenden Schulen, Fach-, Gesamt- bzw. Hochschulen 
oder Universitäten (wie z. B. Laborarbeiten); 

- aus der Teilnahme an Betriebspraktika und Ferienjobs. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 10.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 100,- EUR. 

13.2 Hierbei ist mitversichert - abweichend von Ziffer 2 und 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder 
Vernichtung von Ausbildungsgegenständen, Lehrgeräten (auch Maschinen), die von den Schulen, Universitäten, Berufs- 
oder Fachakademien zur Verfügung bzw. bereitgestellt wurden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung sowie Schä-
den an Leihbüchern. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 3.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 100,- EUR. 
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14. Besondere Bedingung für den Einschluss einer von Schäden bei durch Dritten vorgenommenen Rettungs- oder 
Hilfsmaßnahmen in Notsituationen/Unglücksfällen für mitversicherte Personen 

Mitversichert sind dritte Personen die bei Notsituationen/Unglücksfällen zu Gunsten der gemäß Ziffer 2 versicherten Perso-
nen Rettungs- oder Hilfshandlungen vornehmen. 

Der Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass die gemäß Ziffer 2 mitversicherten Personen in einer Notfallsitua-
tion von einem Dritten freiwillig Hilfe erhalten und deswegen auf Ersatz der Aufwendungen in Anspruch genommen werden, 
die dem Dritten aufgrund seiner freiwilligen Hilfeleistungen entstehen.  

15. Besondere Bedingung für Kautionsleistungen bei Schäden im Ausland 

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 25.000,- EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag 
zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

16. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige 

Sachschäden durch mitversicherte minderjährige Kinder werden auf Wunsch des Versicherungsnehmers zugunsten des 
geschädigten Dritten ersetzt, wenn 

- der Minderjährige nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit gemäß § 823 BGB in Verbindung mit § 828 Abs. 1 und 3 
BGB nicht verantwortlich ist. Ausgeschlossen bleibt die Verantwortlichkeit nach § 823 in Verbindung mit § 828 Abs. 2 
BGB und  

- der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag und 

- weder Versicherungsnehmer noch die mitversicherten Personen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. 
wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Entschädigt werden Schadenersatzansprüche an Sachen des Dritten, die durch das Schadenereignis zerstört oder be-
schädigt wurden oder – abweichend von Ziffer 2.2 AHB – infolge des Schadenereignisses abhanden gekommen sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 5.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung.  

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100,- EUR selbst zu tragen. 

17. Besondere Bedingung für den Einschluss der Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen aus der Tätigkeit 
als Tagesmutter (Tageseltern) insbesondere aus der übernommenen Beaufsichtigung von bis zu sechs fremden minder-
jährigen Kindern im eigenen Haushalt. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich um eine berufliche Tätigkeit handelt. 

Der Versicherungsschutz umfasst die Betreuung, Erziehung und Aufsichtsführung der Kinder sowie die Ausgabe von Spei-
sen und Getränken. 

Mitversichert sind Spaziergänge und kleinere Ausflüge - nicht jedoch die Durchführung von Reisen und die damit verbun-
denen Aufenthalte in Herbergen und Heimen. 

Nicht versichert ist die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkom-
mens von Sachen der zu betreuenden Kinder. 

18. Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilli-
genarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 

Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit 

- in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit 

- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- der Be-
triebshaftpflicht) entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.  
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Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von  

- öffentlichen / hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr; 

- wirtschaftlichen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, 
Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) BGB. 

19. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden durch das Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks 

Einschlossen ist das erlaubte Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks. Kleinfeuerwerke sind gemäß §6 Abs. 3 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1.SprngV) pyrotechnische Gegenständer der Klasse II. 

20. Abweichen gegenüber den GDV Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die dieser Privat- Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung aus-
schließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 
empfohlenen Bedingungen (Stand 2005) abweichen. 

21. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privathaft-
pflichtversicherung (Gewässerschaden-Restrisiko) 

- a u ß e r  A n l a g e n r i s i k o - 

21.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) 

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (sogenanntes An-
lagerisiko). 

21.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung. 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

21.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bun-
desland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

22. Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 21 die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 100 l/kg Inhalt je Einzelgebinde soweit das Gesamtfassungsvermögen der vor-
handenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziffer 3.1 und Ziffer 4 AHB - be-
steht für Anlagen, die über die Begrenzung des Fassungsvermögen je Kleingebinde bzw. Gesamtmenge hinausgehen.  
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Besondere Bedingungen zur Privathaftpflicht-Versicherung 
TOP-Schutz 

1. Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
stehenden  Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als 

P r i v a t p e r s o n  

aus den Gefahren des täglichen Lebens. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus  

- den Gefahren eines Dienstes, Betriebes, Berufes oder Amtes (auch Ehrenamtes – siehe jedoch Ziffer 18), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art; 

- oder einer ungewöhnlichen oder einer gefährlichen Beschäftigung. 

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers. 

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige)  
- gilt nicht für Single-Haftpflicht- Versicherungen, siehe Ziffer 9 -; 
- Mitversichert ist die Tätigkeit als Tagesmutter / Tageselternteil gemäß Ziffer 17 dieser Bedingung 

1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

1.3 als Inhaber 

(1) einer oder mehrerer in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Son-
dereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung -.  

 Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Be-
schädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil 
an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) eines in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte, Reihenhaus) o-
der Zweifamilienhauses, wovon mindestens eine Wohnung selbst bewohnt wird. 

(3) eines in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Wochenend-/Ferienhauses. 
Ein auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierter Wohnwagen ist einem Wochenend-/Ferienhaus gleichgestellt. 

(4) eines in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen unbebauten Grundstücks bis zu einer Gesamtfläche von 
10.000 qm. 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden,  
einschließlich der zugehörigen Garagen, Gärten und Schrebergärten. 

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen – auch wenn diese 
Pflichten durch Mietvertrag übernommen wurden.); 

b) aus der Vermietung  von nicht mehr als drei in der EU, Norwegen oder Schweiz gelegenen einzeln vermieteten Wohn-
räumen. Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet entfällt  die Mitversicherung; 

c) aus der Vermietung einer Einliegerwohnung bzw. einer Wohnung im selbstbewohnten Zweifamilienhaus mit dazu ge-
hörenden. Garagen und Stellplätzen inkl. Vermietung an Feriengäste bis maximal 8 Betten;  

d) aus der Vermietung der in der EU, Norwegen oder der Schweiz gelegenen Ferienwohnungen, Ferienhauses ein-
schließlich Garagen und Stellplätzen; 

Zu Ziffer 1.3 a) bis d) gilt: 

Nicht versichert ist die Vermietung von Wohnungen, Räumen, Häusern Garagen und Stellplätzen zu gewerblichen 
Zwecken; 

e) aus dem Besitz und der Unterhaltung eines Swimmingpools oder eines (Schwimm-)Teiches; 

f) als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf einer der mitversicherten Immobilien gemäß Ziffer 1.3 (1) bis (3). Nicht ver-
sichert sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in ein fremdes Netz; 

g)  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) ohne 
Bausummenbegrenzung je Bauvorhaben. Der Wert der Eigenleistung (eigenhändige Tätigkeiten des Versicherungs-
nehmers; Nachbarschaftshilfe oder Familienhilfe, entgeldlich oder unentgeldlich) ist begrenzt auf einen Bausummen-
anteil von 100.000,- EUR. Der Wert des Bausummenanteils bemisst sich nach den durchschnittlichen ortsüblichen 
Preisen für die eingesetzten Materialien, Werk- und Dienstleistungen einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (Ziffer 4 AHB); 
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h) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

i) des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft. 

1.4 als Mieter einer Ferienwohnung / Ferienhauses in der EU, Norwegen oder der Schweiz im Umfang von Ziffer 7 dieser Be-
dingung; 

1.5 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahrrädern) sowie aus der Teilnahme an Radrennen und der 
Vorbereitung hierzu; an denen der Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt, soweit hierfür kein an-
derweitiger Versicherungsschutz besteht; 

1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung. Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-
pflichtansprüche infolge Teilnahme an Pferde-, Kraftfahrzeug- oder sonstigen Rennen (siehe jedoch Ziffer 1.5) sowie die 
Vorbereitung hierzu (Training); 

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

1.8  als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren und in der Wohnung privat gehaltener wilder Kleintiere (wie z.B. Schlangen, 
Spinnen), gezähmten Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, 
sonstigen wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden - 
(gegebenenfalls ist hierfür gesondert Versicherungsschutz zu beantragen); 

 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 

- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken, 

- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu  privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung besteht. 

1.9 als Halter eines ausgebildeten Blindenhundes. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es 
handelt sich um Personenschäden. 

2. Versicherte Personen 

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht - gilt nicht für Single-Haftpflicht-Versicherungen, siehe Ziffer 9 - 

(1) des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners* des Versicherungsnehmers; 

(2) ihrer unverheirateten Kinder und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, A-
doptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in der Schul- oder sich unmittel-
bar anschließenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) befinden. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des 
freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Nach Beendigung der Schul-/beruflichen Erstausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls im unmittelbarem Anschluss an diese Ausbil-
dungsmaßnahme eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintreten sollte;. 

(3) für volljährige, unverheiratete Kinder besteht Versicherungsschutz auch nach Beendigung der Schul-
/Berufsausbildung bei vorliegender Arbeitslosigkeit in unmittelbarem Anschluss an die Ausbildungsmaßnahmen, und 
zwar bis zu einem Jahr, höchstens jedoch bis zum 35. Lebensjahr; 

(4) der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft le-
benden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung; 

(5) aller unverheirateten und alleinstehenden sowie nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Perso-
nen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort polizeilich gemeldet sind, mit Aus-
nahme von Wohngemeinschaften; 

(6) minderjähriger Personen, die sich vorübergehend - maximal 1 Jahr - (z.B. Au-pair, Austauschschüler) im Haushalt des 
Versicherungsnehmers aufhalten , soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht; 

(7) eines mit dem Versicherungsnehmer, Ehegatten und/oder eingetragenen Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden pflegebedürftigen (mindestens Pflegestufe I im Sinne der Sozialen Pflegeversicherung) Angehörigen. 

 Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -
kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder.  

 Versicherungsschutz aus diesem Vertrag wird nur geboten, soweit keine andere Privathaftpflicht-Versicherung für die-
se Personen besteht. 

                                                           
Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes der  einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten  lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den  Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partner-

schaften nach dem Recht anderer Staaten. 
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(8) eines mit dem Versicherungsnehmer, Ehegatten und/oder eingetragenen Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden alleinstehenden Elternteils  des Versicherungsnehmers, Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners. 

 Die Mitversicherung bleibt auch dann bestehen, wenn dieser in einem Alten und Pflegeheim wohnt. 

 Versicherungsschutz aus diesem Vertrag wird nur geboten, soweit keine andere Privathaftpflicht-Versicherung für die-
se Personen besteht. 

2.2 Im Fall ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nachfolgenden Voraussetzungen des in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entspre-
chend Ziffer 2.1 (2) bis (6): 

- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein. 

- Der mitversicherte Partner muss in der Police namentlich benannt werden. 

- Haftpflichtansprüche der Partner untereinander sowie Ansprüche ihrer Angehörigen – soweit diese Personen mitversi-
chert sind - gegen beide Partner und untereinander sind in Ergänzung zu Ziffer 7.4 AHB ausgeschlossen. 
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegangenem Recht von Trägern der Sozialversicherung und So-
zialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherren wegen Personen-
schäden. 

- Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, en-
det mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner. 

- Im Fall des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder Ziffer 6 sinngemäß. 

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus 
dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten 
betreuen oder den Streudienst versehen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

3. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 

3.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

(1) a) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht auf 
eine Höchstgeschwindigkeit; 

b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

c) motorgetriebene Kinderfahrzeuge , Krankenfahrstühlen, Rollstühlen, Golfwagen auf Golfplätzen; soweit  sie nicht 
der Versicherungspflicht unterliegen. 

d) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit sofern sie zu privaten 
Zwecken genutzt werden (Rasenmäher, Schneeräumgeräte und Kehrgeräte); 

e) nicht  zulassungspflichtigen oder versicherungspflichtigen Anhängern. 

Hierfür gilt: 

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist wer das Fahrzeug mit 
Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug  nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaub-
nis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

(2) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden, 

- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt, 

- für die keine Versicherungspflicht besteht. 

(3) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote über 15 qm Segelfläche  sowie eigene und fremde 
Wassersportfahrzeugen - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen. 

 Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wasserfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Füh-
ren keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, sowie das Führen eigener Motorboote bis 5 PS. 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Besitz und Gebrauch von eigenen Windsurfbrettern und Kite-
Sportgeräten (Kite-Drachen, -Boards und -Buggys) durch den Versicherungsnehmer oder seinen bedingungsgemäß 
mitversicherten Familienangehörigen, soweit diese Geräte nicht an Dritte vermietet werden. 
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Kein Versicherungsschutz besteht für Lenkdrachen deren Fluggewicht 5 kg übersteigt sowie für Strandsegler, die 
durch Motore angetrieben werden. 

(4) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeuge. 

4. Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 

4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des VN wegen Schäden aus 
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Da-
tenträger, 

soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme 

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Drit-
ten und zwar wegen  

- sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie  

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung / korrekter Speicherung nicht oder feh-
lerhaft erfasster Daten;  

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Für Ziffer 4.1 (1) bis (3) gilt 

Dem VN obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnah-
men und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegen-
heiten). 

a. Die Deckungssumme beträgt 200.000,- EUR. Abweichend von Ziffer 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

- auf derselben Ursache,  

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder  

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

b. Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AHB für Versicherungsfälle im Ausland. 

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht euro-
päischer Staaten geltend gemacht werden. 

c. Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 

- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;  

- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;  

- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;  

- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;  

- Betrieb von Datenbanken. 

d. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der VN bewusst 

- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme /Datennetze eingreift 
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks); 

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern 
(z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde); 

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 

- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Informationen  
(z.B. Spamming),  

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesammelt 
werden sollen; 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 
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5. Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz ist auf einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 3 Jahren begrenzt und gilt innerhalb 
Europas unbegrenzt. 

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen. 

 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer eine Korrespondenzanschrift in Deutschland unterhält und dem 
Versicherer eine Abbuchungsermächtigung von einem Konto bei einer in Deutschland ansässigen Bank erteilt hat. 

(2)  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 1.3 (1) bis (3). 

(3) Die Leistung des Versicherers erfolgt in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

6. Besondere Bedingungen für die Fortsetzung der Privathaftpflicht-Versicherung nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers  

Für mitversicherte Ehegatten und eingetragene Lebenspartner* und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft* lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im 
Fall des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden Ehegatten, Lebensgefährten oder Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 

7. Besondere Bedingung für den Einschluss von Mietsachschäden in die Privat-Haftpflichtversicherung 

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich dazugehöriger Balkone, 
Terrassen und Loggien und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen  

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden; 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann; 

- Schäden infolge von Schimmelbildung. 

(3) Ausgeschlossen sind ferner 

 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche.1) 

8. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

8.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 
AHB wegen Versicherungsfällen die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

8.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

- aus Rationalisierung und Automatisierung; 

- aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts; 

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen; 

- aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

                                                           
1)  Auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 
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- durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

9. Falls vereinbart gelten die folgendenden Besonderen Vereinbarungen für die Versicherung von allein lebenden 
Personen (Singles) 

9.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf den Versicherungsnehmer als allein lebende Person. 

9.2 Die in Ziffer 2.1 (1) bis (5) und 2.2 genannten Personen sind nicht mitversichert.  
Die Bestimmungen der Ziffern 6 und 12 entfallen 

Die vereinbarte Prämie gilt - vorbehaltlich einer Prämienangleichung gemäß Ziffer 15 AHB - solange der Versicherungs-
nehmer ledig und/oder nicht kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine minderjährige oder geistig bzw. körperlich 
behinderte Person verpflichtet ist. Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
ein oder nimmt er eine Person in seinen Haushalt auf, die unter Ziffer 2.1 und 2.2 fällt, wird der Versicherungsschutz weiter 
gewährt. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, diese Änderung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

Mit dem Zeitpunkt der Änderung ist die Prämie zu entrichten, die sich aus dem zu diesem Zweck gültigen Tarif des Versi-
cherers für die Familien-Privathaftpflicht-Versicherung mit dem bis zu diesem Zeitpunkt vereinbarten Deckungsumfang er-
gibt. 

10. Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4 AHB gelten die vereinbarten Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

11. Abhandenkommen von fremden Schlüsseln 

Private Haus- und Wohnungsschlüssel 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von fremden privaten Haus- und Wohnungsschlüsseln (auch General-
hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig in Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Co-
dekarten, soweit sie Schlüsselfunktion haben, werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Ein-
bruchs). 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen.  

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögensschäden. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 50.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 10%, mindestens 100,- EUR, höchstens 500,- 
EUR. 

Berufliche Schlüssel 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Türschlüsseln, die 
ihm im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit vom Arbeitgeber überlassen wurden, Codekarten, soweit sie Schlüsselfunktion 
haben, werden Schlüsseln gleichgesetzt. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Aus-
wechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen Ein-
bruchs). 

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen.  

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögensschäden. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 10.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 10%, mindestens 100,- EUR, höchstens 500,- 
EUR. 

12. Besondere Bedingung für die Nachversicherung von ausscheidenden Personen (Nachversicherungsschutz) 

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung gemäß Ziffer 2.1 weil 
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12.1 die Ehe rechtskräftig geschieden, bzw. die Partnerschaft durch ein  gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben wurde  
oder  

12.2 die häusliche Gemeinschaft beendet wurde  
oder 

12.3. Kinder volljährig wurden, geheiratet haben, eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind oder ihre Ausbildung, 
Lehre oder Studium beendet haben. 

So besteht für die o. a. ausscheidende Person bis zu 6 Monaten prämienfreier Nachversicherungsschutz im Rahmen des 
vereinbarten Versicherungsumfanges für diesen Vertrag, wenn diese Person innerhalb von maximal 6 Monaten eine neue 
Privathaftpflicht-Versicherung bei der HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG abschließt. 

Kommt innerhalb der Frist von maximal 6 Monaten kein Versicherungsvertrag für die ausscheidende Person zustande, so 
entfällt der Nachversicherungsschutz rückwirkend. 

13. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht 

13.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

- aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht in allgemeinbildenden Schulen, Fach-, Gesamt- bzw. Hochschulen 
oder Universitäten (wie z.B. Laborarbeiten); 

- aus der Teilnahme an Betriebspraktika und Ferienjobs. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 20.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt  100,- EUR. 

13.2 Hierbei ist mitversichert - abweichend von Ziffer 2 und 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder 
Vernichtung von Ausbildungsgegenständen, Lehrgeräten (auch Maschinen), die von den Schulen , Universitäten, Berufs- 
oder Fachakademien zur Verfügung bzw. bereitgestellt wurden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung sowie Schä-
den an Leihbüchern. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für diese Deckungserweiterung im Rahmen der Versicherungssumme 
für Sachschäden je Versicherungsfall 6.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Ver-
fügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt  100,- EUR 

14. Besondere Bedingung für den Einschluss einer von Schäden bei durch Dritter vorgenommenen Rettungs- oder 
Hilfsmaßnahmen in Notsituationen/Unglücksfällen für mitversicherte Personen 

Mitversichert sind dritte Personen die bei Notsituationen/Unglücksfällen zu Gunsten der gemäß Ziffer 2 versicherten Perso-
nen Rettungs- oder Hilfshandlungen vornehmen. 

Der Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass die gemäß Ziffer 2 mitversicherten Personen in einer Notfallsitua-
tion von einem Dritten freiwillig Hilfe erhalten und deswegen auf Ersatz der Aufwendungen in Anspruch genommen werden, 
die dem Dritten aufgrund seiner freiwilligen Hilfeleistungen entstehen. 

15. Besondere Bedingung für Kautionsleistungen bei Schäden im Ausland 

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 100.000,- EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag 
zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der  
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

16. Besondere Bedingung für den Einschluss von Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige 

Sachschäden durch mitversicherte minderjährige Kinder werden auf Wunsch des Versicherungsnehmers zugunsten des 
geschädigten Dritten ersetzt, wenn 

- der Minderjährige nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit gemäß § 823 BGB in Verbindung mit § 828 Abs. 1 und 3 
BGB nicht verantwortlich ist. Ausgeschlossen bleibt die Verantwortlichkeit nach § 823 in Verbindung mit § 828 Abs. 2 
BGB und  

- der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag und 

- weder Versicherungsnehmer noch die mitversicherten Personen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. 
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Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. 
wegen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Entschädigt werden Schadenersatzansprüche an Sachen des Dritten, die durch das Schadenereignis zerstört oder be-
schädigt wurden oder – abweichend von Ziffer 2.2 AHB – infolge des Schadenereignisses abhanden gekommen sind. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 30.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung.  

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100,- EUR selbst zu tragen. 

17. Besondere Bedingung für den Einschluss der Tätigkeit als Tagesmutter/Tageseltern 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen aus der Tätigkeit 
als Tagesmutter (Tageseltern) insbesondere aus der übernommenen Beaufsichtigung von bis zu sechs fremden minder-
jährigen Kindern. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich um eine beruflichre Tätigkeit handelt. Nicht versichert ist die Aus-
übung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen wie z. B. Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertagesstätten. 

Der Versicherungsschutz umfasst die Betreuung, Erziehung und Aufsichtsführung der Kinder sowie die Ausgabe von Spei-
sen und Getränken. 

Mitversichert sind Spaziergänge und kleinere Ausflüge - nicht jedoch die Durchführung von Reisen und die damit verbun-
denen Aufenthalte in Herbergen und Heimen. 

Nicht versichert ist die persönlich gesetzliche Haftpflicht der betreuten Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkom-
mens von Sachen der zu betreuenden Kinder. 

18. Ehrenamtliche Tätigkeit / Freiwilligenarbeit 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilli-
genarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 

Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit 

- in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit, 

- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden, 

- bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Gruppen. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- der Be-
triebshaftpflicht) entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.  

Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

- öffentlichen / hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr 

- wirtschaftlichen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, 
Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach § 1897 (6) BGB. 

19. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Schäden durch das Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks 

Einschlossen ist das erlaubte Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks. Kleinfeuerwerke sind gemäß § 6 Abs. 3 der Ers-
ten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1.SprngV) pyrotechnische Gegenstände der Klasse II. 

20. Abweichen gegenüber den GDV Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die dieser Privat- Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflichtversicherung aus-
schließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) 
empfohlenen Bedingungen (Stand 2005) abweichen.  

21. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Privat-
Haftpflichtversicherung (Gewässerschaden-Restrisiko) 

- a u ß e r  A n l a g e n r i s i k o - 

21.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)  

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (sogenanntes An-
lagerisiko).  

21.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht 



35 

übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten 
sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

21.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bun-
desland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

22. Gewässerschaden-Anlagenrisiko 

22.1 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in 
Kleingebinden bis 100 l/kg Inhalt je Einzelgebinde soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 
1.000 l/kg nicht übersteigt. Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziffer 3.1 und Ziffer 4 AHB - besteht für Anlagen, 
die über die Begrenzung des Fassungsvermögen je Kleingebinde bzw. Gesamtmenge hinausgehen.  

22.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Tankanlagen (Heizöl) 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Tankanlagen für Heizöl mit einem Gesamtfassungsvermögen von 
bis zu 10.000 Litern auf den über diesen Vertrag versicherten Grundstücken und zwar im Umfang der Zusatzbedingungen 
für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden.  
Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt je Versicherungsfall 2.000.000,- EUR für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

23. Besondere Bedingung zur Forderungsausfallversicherung 

23.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitversicherte Person nach Ziffer 2.1 (1) bis (4) zur Privathaftpflicht-
Versicherung) 

- wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzansprüche 

- und kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatzpflichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen,  

so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und 
Umfang der diesem Vertrag zu Grunde liegenden AHB und dieser zusätzlichen Bedingung. 
Der Versicherer prüft die Haftpflicht und leistet den Ersatz der Entschädigung, welche der Schadenersatzpflichtige aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach deutschem Recht zu erbringen hat. Der Schadener-
satzpflichtige oder sonstige Dritte haben keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag. 

23.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht für Personen- und Sachschäden 

a) in Folge von Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit dieses Vertrages  

- in der Bundesrepublik Deutschland oder 

- anlässlich eines bedingungsgemäßen vorübergehenden Auslandsaufenthaltes des Versicherten im Ausland ein-
treten 

b) und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen bis zur Höhe der vereinbarten Deckungssumme für Personen- 
und Sachschäden je Schadenereignis. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der vereinbarten De-
ckungssumme. 

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche nach Ziffer 1 zur Folge haben könnte. 

Für Schäden bis zur Höhe von 2.000,- EUR besteht kein Versicherungsschutz. 

23.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 

(1) der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist; dies liegt vor, wenn aufgrund eines Urteils nach einem 
streitigen Verfahren oder eines Vergleichs vor einem ordentlichen Gericht eines Mitgliedstaates der EU, der Schweiz 
oder Norwegens  

- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

- ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt  wurde; 

(2) dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/ Leistungsunfähigkeit des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände 
des Versicherungsfalles ausführlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und der Versicherer die ge-
setzliche Haftpflicht des Schadenersatzpflichtigen anerkennt; 
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(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpflichtigen in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten 
werden, die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt und an deren erforderliche Um-
schreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird. 

(4) der Schadenersatzpflichtige sowohl zum Zeitpunkt des Schadenereignisses, als auch zum Zeitpunkt des Scheiterns 
der Vollstreckungsversuche seinen festen Wohnsitz im Bereich der EU, der Schweiz oder Norwegen hat. 

Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art 
und Höhe der Schäden, Höhe des Forderungsausfalls, Vorlage eines rechtskräftigen Urteils, eines Vollstreckungsprotokolls 
oder sonstiger für die Beurteilung erheblicher Schriftstücke); 

23.4 Ausschlüsse 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder 
Amtes (auch Ehrenamtes) des Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind. 

(2) Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 

- Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen; 

- Immobilien, für die bedingungsgemäß kein Versicherungsschutz besteht; 

- Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zuchttieren; 

- Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) ei-
nes Versicherten zuzurechnen sind. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 

- Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 

- Schäden, zu deren Ersatz; 
bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können; 
ein Dritter Leistungen zu erbringen hat (z.B. aus einer Hausratversicherung); 
ein Sozialversicherungsträger Leistungen zu erbringen hat; 

- auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche o. ä. von Dritten handelt; 

- Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs; 

- Ansprüche soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht 
rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden. 

24. Besondere Bedingung für Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem Verlust von fremden Sachen, nur wenn diese zu pri-
vaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

Darunter fallen auch Schäden am Inventar in gemieteten Ferienwohnungen und Ferienhäusern sowie Hotelzimmern.  

Ausgeschlossen bleiben 

- Schäden an Sachen, die dem Beruf, / oder Gewerbe der versicherten Person dienen, 

- Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung, 

- Schäden an Schmuck und Wertsachen, auch Verlust von Geld, Urkunden und Wertpapieren, 

- Vermögensfolgeschäden, 

- Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 5.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 500,- EUR. 

25. Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Gefälligkeitshandlungen 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Gefälligkeitshandlungen. Der Versicherer wird bei Personen- und Sachschä-
den aus einer Gefälligkeitshandlung gegenüber dem Geschädigten keine Haftungsverzicht für einfache Fahrlässigkeit ein-
wenden, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist.  

Dies gilt nicht bei Schadenfällen, die sich bei Gefälligkeitshandlungen im Zusammenhang mit Umzügen, Renovierungen 
und Umbauarbeiten ereignen. 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 30.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung.  
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150,- EUR selbst zu tragen. 
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Besondere Bedingung zur Diensthaftpflicht 

Sofern besonders vereinbart gelten folgende Risiken mitversichert: 

1. Besondere Bedingung zur Diensthaftpflicht 

1.1 für Beschäftigte im öffentlichen Dienst 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seiner beruflichen Tätigkeit als Beschäftigter in 
der öffentlichen Verwaltung. 

Der Versicherungsschutz umfasst: 

- die Abwehr unbegründeter und die Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche, insbesondere etwaige Rück-
griffsansprüche des Dienstherrn, auch aus dem dienstlichen Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen; 

- die Kosten einer vom Versicherer verlangten oder von diesem genehmigten Strafverteidigung (vergl. Ziffer 5.3 der 
AHB). 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtansprüche 

- wegen Schäden am fiskalischen Eigentum oder am Eigentum Dritter der Dienststelle des Versicherten; ferner an der, 
dem Versicherten, anvertrauten Sache oder wegen Schäden an fremden Sachen anlässlich der dienstlichen Tätigkeit 
(siehe auch Ziffer 7.6 und 7.7 AHB); 

- aus dem Halten und Führen von Hunden; 

- aus handwerklicher Berufstätigkeit, z. B. auf dem Gebiet des Kraftfahrzeug- und Nachrichtenwesens oder der Waffen-
verwaltung. 

Ferner sind ausgeschlossen Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle in der Dienststelle des Versicherten 
gemäß des Sozialgesetzbuchs (SGB) handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

1.2 für Lehrer 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 

- beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentlichen Dienst bzw. 

- freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und nicht Inhaber besonderer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

- der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalunterricht mit radioaktiven Stoffen); 

- Schulveranstaltungen, die nicht über den allgemein üblichen Rahmen hinausgehen (z. B. Elternversammlungen, Schul-
feste, Schulfeiern), sofern diese vom Versicherungsnehmer und nicht von der Schule (Schulleitung) veranstaltet wer-
den; 

- Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenreisen sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen 
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr. 

Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedingung: 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen. 

Die Leistung des Versicherers erfolgt in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

- der Erteilung von Nachhilfestunden; 

- der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist. 

Nicht versichert ist Die Haftpflicht aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit. 

Ausgeschlossen sind bei angestellten und beamteten Lehrern Haftpflichtansprüche wegen 

- Schäden am Eigentum der Schule oder Dienststelle oder an von Dritten für den Schulbetrieb zur Verfügung gestellten 
Sachen; 

- Personenschäden, bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle des Versi-
cherten gemäß des Sozialgesetzbuchs (SGB) handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den. Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Ler-
nenden und Studierenden. 
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Zusatzbedingungen 
zur Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzerhaftpflicht-Versicherung 

für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
- A n l a g e n r i s i k o – 

1. Gegenstand der Versicherung 

(1) Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

 als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe  

 für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physika-
lischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs-
serschaden). 

(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) Anwendung. 

(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Ver-
richtungen in Anspruch genommen werden.  

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuchs VII (SGB) handelt. Das gleiche gilt 
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

2. Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Einheitsdeckungssumme (gleichgültig, ob Personen-, Sach-  
oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) beträgt das Doppelte dieser Einheitsdeckungssumme. 

3. Rettungskosten 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Ver-
sicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Einheitsdeckungssumme nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung. 

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheitsdeckungssumme  übersteigen. Eine Billigung des Ver-
sicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers. 

4. Vorsätzliche Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

5. Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) und 4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung. 

6. Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bun-
desland der Bundesrepublik Deutschland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

7. Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden 
an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen 
Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage (gemäß Ziffer 1 Abs. 1 dieser Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. Der Versi-
cherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintreten-
de Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer1 Abs. 1 dieser Zusatzbedingungen) selbst. 
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Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden beträgt 250,- EUR. 

8. Sonstige Bestimmungen 

8.1 Die Gewässerschadenversicherung im Umfang der Zusatzbedingungen bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 
des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts. 

8.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach beson-
deren Bedingungen prämienfrei eingeschlossen ist.  

Insbesondere gilt für: 

Kraft- und Wasserfahrzeuge 

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers ver-
ursachen. 

b) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

c) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

d) Eine Tätigkeit der in a) und b) genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeu-
ges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

Luftfahrzeuge 

a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Hal-
ter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

b) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versi-
cherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

c) Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren, 

(2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder 
Luftfahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luftfahrzeuge. .  

8.3 a) Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entstehen, 
dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

b) Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von 
Feuchtigkeit. 

8.4. Rettungskosten im Sinne von Ziffer 3 der Zusatzbedingungen zur Privat- sowie Haus- oder Grundbesitzerhaftpflicht-
Versicherung entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch 
des Versicherungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder 
Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 
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Besondere Bedingungen und Erläuterungen zur  
Tierhalterhaftpflicht-Versicherung  

(nur gültig für die private Tierhaltung) 

1. Hundehalter 

Versichert ist im Rahmen der AHB und der folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als privater Halter von Hunden.  

1.1 Mitversichert 

- ist die gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers, sowie 
seiner unverheirateten Kinder und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1) lebenden Kinder (auch Stief-, A-
doptiv- und Pflegekinder) in ihrer Eigenschaft als Mit-Halter des Tieres, bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie 
sich noch in der Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung -Lehre 
und/oder Studium -, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) befinden. Bei Ableistung des Grundwehr- 
oder Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Nach Beendigung der 
Schul-/beruflichen Erstausbildung bleibt der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls im unmittelbarem 
Anschluss an diese Ausbildungsmaßnahme eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintreten sollte. 

- ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhüters in dieser Eigenschaft, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist.  

- sind alle Welpen der versicherten Hunde bis zum Alter von 12 Monaten, sofern sie sich noch im Besitz des Versiche-
rungsnehmers befinden. Ältere Welpen stellen eine Erweiterung im Sinne der Ziffer 3.1 AHB dar und sind zur Prämien-
regulierung gemäß Ziffer 13 AHB anzumelden. 

- ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Hunde-/Hundeschlittenrennen, sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Training). 

- ist die gesetzliche Haftpflicht infolge privaten Gebrauchs eigener oder fremder Hundefuhrwerke. 

- ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Schauvorführungen und Turnieren, sowie den Vorbereitungen hier-
zu (Training). 

- ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden durch gewollten und ungewollten Deckakt. 
Von jedem Deckschaden hat der Versicherungsnehmer 20% mindestens 50,- EUR selbst zu tragen. 

1.2 Nicht versichert 

- sind Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch eine Jagdhaftpflicht-Versicherung besteht. 

1.3 Mietsachschäden an Gebäuden 

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich dazugehöriger Balkone, 
Terrassen und Loggien und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung. 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen, sowie an Elektro- und Gasgerä-
ten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann. 

- Schäden infolge von Schimmelbildung. 

(3) Ausgeschlossen sind ferner 

 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche. 2) 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 100.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

1.4 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 

                                                           
1) Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes der  einer vergleichbaren Partnerschaft 

nach dem Recht anderer Staaten  lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den  Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren 

Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten. 
2) Auf Wunsch wird der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt. 
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Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von mobilen Ein-
richtungsgegenständen, Inventar in Hotels oder gemieteten Ferienwohnungen/-häusern.  

Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt im Rahmen der Versicherungssumme für Sachschäden je Versiche-
rungsfall 5.000,- EUR und steht zweifach für alle Schäden eines Versicherungsjahres zur Verfügung. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 150,- EUR selbst zu tragen. 

2. Pferdehalter 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der privaten Haltung von Reittieren (z.B. Pferde, 
Kleinpferde, Ponys, Esel). 

2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

- des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers, sowie seiner unverheirateten Kinder 
und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) in ihrer 
Eigenschaft als Mit-Halter des Tieres, bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in der Schul- oder sich 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium -, nicht Referendar-
zeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) befinden. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschließlich des 
freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Be-
rufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Nach Beendigung der Schul-/beruflichen Erstausbildung bleibt 
der Versicherungsschutz für maximal ein Jahr bestehen, falls im unmittelbarem Anschluss an diese Ausbildungsmaß-
nahme eine Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintreten sollte. 

- des Tierhüters in dieser Eigenschaft, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

- wegen Flurschäden. 

- aus nicht gewerbsmäßiger Reitbeteiligungen (sofern gesondert beantragt und namentlich genannt). 
Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche der Reitbeteiligten gegen den Versicherungsnehmer. 

- des Fremdreiterrisikos. 
Fremdreiter ist, wer unregelmäßig und ohne Gegenleistung mit Ihrem Pferd reitet. 
Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche der Fremdreiter gegen den Versicherungsnehmer. 

- aus der Teilnahme an Reitturnieren und den Vorbereitungen hierzu, nicht jedoch die Teilnahme an Pferderennen (z.B. 
Galopp-, Trabrennen). 

- aus der privaten Nutzung von Kutschen und Pferdefuhrwerken, sofern sich diese in technisch einwandfreiem Zustand 
befinden und die Fahrsicherheit gewährleistet ist. 

2.2 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

- wegen Schäden durch ungewollten Deckakt. 

- wegen Schäden aus der Erteilung von Reitunterricht. 

- aus dem zur Verfügung stellen von Reittieren für Veranstaltungen oder zu Vereinszwecken. 

- wegen Schäden an in Obhut genommenen Reittieren. 

- aus der Vermietung und dem gewerblichen Verleih von Reittieren. 

3. Außerdem gilt zur Tierhalterhaftpflicht für Hunde- und Pferdehalter: 

3.1 Auslandsschäden 

Der Versicherungsschutz ist auf einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt von bis zu 3 Jahren begrenzt und gilt innerhalb 
Europas unbegrenzt. 

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen. 

 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer eine Korrespondenzanschrift in Deutschland unterhält und dem 
Versicherer eine Abbuchungsermächtigung von einem Konto bei einer in Deutschland ansässigen Bank erteilt hat. 

(2) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigen-
tum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 1.3 (1) bis (3). 

(3) Die Leistung des Versicherers erfolgt in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

3.2 Kautionsleistungen bei Schäden im Ausland 

Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution 
zur Sicherstellung von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 100.000,- EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag 
zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der  
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

3.3 Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffern 7.4 und 7.5 Regressansprüche aus übergegangenem Recht von Trägern 
der Sozialversicherung und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern 
/Dienstherren wegen Personenschäden. 

3.4 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 
AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen. 

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit. 

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen. 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art. 

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reiseveranstaltung. 

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung, sowie aus Untreue oder Unterschlagung. 

- aus Rationalisierung und Automatisierung. 

- aus der Verletzung von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts. 

- aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen. 

- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen. 

- aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger, vorsätzlicher Pflichtverletzung. 

- aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 

- aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
für Haus- und Grundbesitzer, Bauherren 

1. Haus- und Grundbesitzer 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, z.B. als Ei-
gentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer. 

Versichert sind hierbei Ansprüche aus Verstoß gegen die den oben genannten Eigenschaften obliegenden Pflichten (z.B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Ab-
bruch- und Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 200.000,- EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Be-
trag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Zif-
fer 4 AHB); 

1.2 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftrag-
ten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuchs VII (SGB) handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

1.3 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel 
bestand; 

1.4 des Zwangs- oder Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft. 

1.5 aus Gewässerschäden im Rahmen der nachfolgenden Besonderen Bedingungen: 

 Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden im Rahmen der Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung (Gewässerschaden-Restrisiko) 

- a u ß e r  A n l a g e n r i s i k o - 

1.5.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden)  

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen (sogenanntes An-
lagerisiko).  

1.5.2 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung. 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

1.5.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem Bun-
desland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

1.6 Versichert ist jedoch abweichend von Ziffer 1.5 die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 100 l/kg Inhalt je Einzelgebinde soweit das Gesamtfassungsvermögen der 
vorhandenen Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. 

Kein Versicherungsschutz – auch nicht über Ziffer 3.1 und Ziffer 4 AHB – besteht für Anlagen, die über die Begrenzung des 
Fassungsvermögens je Kleingebinde bzw. Gesamtmenge hinausgehen. 
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2. Gemeinschaften von Wohnungseigentümern 

Im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (vom 15.03.1951) gilt außerdem: 

- Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 

- Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum. 

- Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im 
Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

- Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.4 AHB - 
- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter; 
- Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; 
- gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. 

Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht aus Sondereigentum kann den einzelnen Wohnungseigentümern nur im 
Rahmen einer von ihnen gesondert abzuschließenden Privathaftpflicht-Versicherung gewährt werden. 

3. Bauherren 

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung (mit Ausnahme von Bauen in eige-
ner Regie) an einen Dritten vergeben sind. 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das 
zu errichtende Bauwerk. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse. 

Mitversichert ist die persönliche Haftpflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schäden, die sie in 
Ausführung der Baueigenleistung verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuchs VII (SGB) handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 

Der Versicherungsschutz endet - sofern nichts anderes vereinbart gilt - mit der Beendigung der Bauarbeiten, spätestens 
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.14 (2) AHB und Ziffer 7.10 (b) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Senkun-
gen eines Grundstücks oder Erdrutschungen. 

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrundstück selbst 
und/oder den darauf befindlichen Gebäuden und Anlagen. 

4. Außerdem gilt zur Haus- und Grundbesitzer- und Bauherren-Haftpflichtversicherung: 

4.1 Besondere Bedingung für die Mitversicherung von Abwasserschäden 

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch Abwässer. 
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt hiervon unberührt. 

4.2 Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 
AHB wegen Versicherungsfällen die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

- durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

- aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

- aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

- aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

- aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

- aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zah-
lungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

- aus Rationalisierung und Automatisierung; 

- aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts; 

- aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
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- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen; 

- aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen 
des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

- aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

- aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

- Die Höchstersatzleistung des Versicherers je Schadenereignis  beträgt 100.000,- EUR je Versicherungsfall innerhalb 
der Deckungssumme für Sachschäden. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres be-
trägt das Doppelte dieser Deckungssumme. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über 
die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung 
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz 
Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten 
gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist 
daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständi-
gen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch 
Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen 
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschut-
zes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versi-
cherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten 
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versi-
cherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 
4. Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu 
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweili-
gen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Beispiele: 
Kfz-Versicherer 
− Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
Lebensversicherer 
− Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag, 
− aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
− aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
− wegen verweigerter Nachuntersuchung; 
− Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-

rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge. 
Zweck: Risikoprüfung. 
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Sachversicherer 
− Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmiss-

brauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs. 
Unfallversicherer 
Meldung bei  
− erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,  
− Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 
− außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch. 
Allgemeine Haftpflichtversicherung 
− Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) werden durch rechtlich selbständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unter-
nehmensgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre 
Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht werden. 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, 
spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen. 
Unserer Unternehmensgruppe gehören zzt. folgende Unternehmen an: 
− HanseMerkur Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 
− HanseMerkur Krankenversicherung AG 
− HanseMerkur Lebensversicherung AG 
− HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG 
− HanseMerkur Reiseversicherung AG 
− HanseMerkur Speziale Krankenversicherung AG 
− HanseMerkur24 Lebensversicherung AG 
Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weite-
ren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zzt. kooperieren wir mit: 
− Deutscher Ring Bausparkasse AG 
− INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH 
− HSH Nordbank 
− VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH 
− Itzehoer Versicherungen 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der Vermittlung von Produkten der o. a. Kooperationspartner und der weiteren Betreuung der so 
gewonnenen Kunden. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6. 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. 
unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Fi-
nanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen 
der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a. 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Part-
nerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten 
übermittelt werden. 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten. 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung 
des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte. 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.  



A
H

 0
20

 0
4.

09

Siegfried-Wedells-Platz 1 • 20354 Hamburg

Telefon (0 40) 41 19–19  50  • Telefax (0 40) 41 19–32 57 • E-Mail info@hansemerkur.de

Internet www.hansemerkur.de

Kundenservice
u n s e r  t e l e f o n i s c h e r

Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen 

Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe bei der 
Klärung von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-
Telefon. Hier werden Ihre Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert 
von kompetenten Ansprechpartnern geklärt. 

	 für fragen zu ihrer bestehenden versicherung: 

Telefon (0 40) 41 19–19 50 
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr.

24 Stunden Notruf-Service auf Reisen

Auch auf Reisen müssen Sie sich im Ernstfall keine Gedanken über sofortige Hilfe 
machen. Bei dringenden Notfällen steht allen Versicherten der HanseMerkur unser 
weltweiter Notruf-Service zur Verfügung. Zu jeder Zeit, rund um die Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen.

	 für dringende notfälle im ausland : 

Telefon +(180) 5 256 256 (Auslandsgebühren + 0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom, 

abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich).

Bitte beachten Sie bei Anrufen aus dem Ausland die jeweilige Vorwahl für 
Deutschland.

	 für dringende notfälle im inland : 

Telefon (01 80) 5 256 256 (0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise 

aus Mobilfunknetzen möglich). 

Die Hilfeleistung können Sie beschleunigen, wenn Sie Ihre HanseMerkur Versicherungs
schein-Nummer nennen. Besonders vor Reisen sollten Sie sich Ihre Versicherungs-
schein-Nummer unbedingt notieren.




